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M 51. O e I s , den 14. December 1888. 26. Zugs
Amtlicher Theil.

A. Bekanntmachungen des Königlichen Landraths-Amts.
Nr. 402. Oels, den 7. Dezember 1888.

DieAusfiihrung und Eontrole der
veterinarpotizeilichen Geschafte betreffend.
Der Herr Regierungs-Präsident in Breslau hat, um

die Landräthe in den Stand zu setzen, eine angemessene
Controle über die Nothwendigkeit der Reisen der König-
lichen Kreisthierärzte ausüben zu können, allgemein an-
geordnet, daß den Landräthen von allen Aufträgen, welche
die Kreisthierärzte von den Ortspolizeibehörden erhalten,
Kenntniß gegeben werde.

Demzufolge ersuche ich die städtischen Polizei-
verwaltungen und Herren Amtsvorsteherxdes Kreises, die
an den beamteten Thierarzt zu erlassenden Requisitionen
in nicht schleunigen Fällen durch meine Vermittelung an
denselben gelangen zu lassen, in schleunigen Fällen aber,
wo die direkte Requisition nach wie vor zu erfolgen hat, mir
eine Abschrift derselben unter kurzer Darlegung des Sach-
verhältnisses sofort einzureichen.

Durch diese Anordnung soll bezweckt werden, daß die
Zuziehung der Veterinärbeamten nicht über das Maaß
des Nothwendigen hinausgeht.

Wenn in Gemäßheit des § 2 des Gesetzes, betreffend
die Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen, vom
23. Juni 1880 (R.-G. Bl. S. 153) an Stelle des be-
amteten Thierarztes im Falle seiner Behinderung oder
aus sonstigen dringenden Gründen ein anderer approbirter
Thierarzt zugezogen werden muß, fo ist ebenfalls nach
obiger Vorschrift zu verfahren.

 

Nr. 403. Oels, den 12. Dezember 1888.

Betrifft die unter den Associaten der Provin-
zial-Land-Feuer-Soctetat vorgekommenen Be-

sitz-Veranderungen.
Unter Hinweis aus § 45 der Instruktion für den

Gefchafts-Betrieb der Piovinzial-Land-Feuer-Societät-vom
6. Dezember 1871 werden die Gemeindevorststände des
Kreises· hiermit aufgefordert, die Besitz-Veränderungs-
Nachweisungen für das ll. Semester 1888 nach dem Schema
III. bis zum 31. Januar 1889 hier einzureichen. Negativ-
Anzeigen sind nicht erforderlich.

Der Kreis-Feuer-Sorietäts-Director und
Koiiigliche Landrath.

 

  

Nr. 404. Oels, den 12. November 1888.

Betrifft die Nachweisungen der im Jahre
1887 abgebrannten, bei der Provinzial-Land-
Feuer-Soeietät versichert gewesenen und in-
zwischen wieder aigjgekbnigen iind hergestellten

e au e.
Die Nachweisungen der im Jahre 1887 abgebranntens

inzwischen wieder ausgebauten und hergestellten Gebäude
haben mir die Gemeindevorstände von Cunersdorf,
Cunzendorf, Fürsten-Ellguth, Kritschen, Langendorf,
Laubsky, Leuchten, Ndr.-Mühlwitz, Netsche, Ober-Prietzen,
Pühlau, Schmarse, Sibyllenort, Groß-Weigelsdorf und
Weidenbach gemäß § 48 der Instruktion vom 6. Dezember
1871 nach dem dort bezeichneten Schema V. bestimmt
bis zum 31. Januar 1889 einzureichen.

Der Kreis-Feuer-Societäts-Direktor und

Königliche Landrath.

 

 

Nr. 405. Oels, den 25. Juni 1888.

Aufkündigung der ausgeloosten Kreis-
Obligationen des Kreises Oels.

Bei der heut im Beisein der Kreis-Commission und
eines Notars stattgefundenen Verloosung der auf Grund
der Allerhöchsten Privilegien vom 30. Oktober 1865,
27. November 1873 und 7. Dezember 1885 ausgefertigten
und am 2. Januar 1889 einzulösenden Kreisobligationen
des Kreises Oels sind nachstehende Nummern gezogen
worden und zwar:
a. von den unterm 2. Januar 1866 ausgefertigten

Kreisobli atioiieii
Lit. A über 500 Mart

Nr. 21. -
l.it. B über 600 Mart

Nr. 9 und 19.
(l.it. c über 300 Mart

Nr. 4, 111, 145, 159, 162, 201, 216, 321,335, 338
und 348.

Lit. D über 150 Mark
Nr. 7, 42, 135, 158 und 197.

Lit. E über 75 Mark
Nr. 50, 57, 83 und 103.
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b. von den unterm 22. Januar 1874 aus-gefertigten
Kreisobligatiouen

Litt. B über 600 Mark
Nr. 25.

Lit. c über 300 Mark
Nr. 53, 64, 134 und 156. ‑

c. von den unterm l. Januar 1886 angefertigten
Kretsobltgatiouen

Lit. A über 1000 Mark
Nr. 32 und 74.

Lit. B über 500 Mark
Nr. 92, 177, 211 und 215.

Lit. C über 200 Mark
Nr. 19.

Die Besitzer der zum 2. Januar 1889 hierdurch
gekündigten Obligationen werden daher aufgefordert, den
Nennwerth gegen Rückgabe derObligationen vom 2. Januar
1889 bei der hiesigen Kreis-Communalkasse in Empfang
zu nehmen. Bei Einlösung der sub a. bezeichneten aus-
geloosten Kreisobligationen sind die dazu gehörigen Zins-
eoupons Ser. V. Nr. 7——10 nebst Talons, bei den sub b.
genannten die Talons, und bei den sub c. bezeichneten
die Zinseoupons ser. I. Nr. 7—10 nebst Talons zurück-
zureichen.

Eine weitere Verzinsung der ausgeloosten Obligationen
findet von dem obengedachten Tage ab nicht statt und wird
der Werth der etwa nicht zurückgelieferten Coupons von den
Kapitalien in Abng gebracht. «

Namens des Kretsausschusses
Der Vorsitzende.
von Kardorff.

 

Nr. 406. Breslau, den 1. Dezember 1888.
Nach einem Erlaß der Herren Minister des Innern

und des Krieges vom 16. v. M. wird die Erlaubniß zur
Führung von Fahnen in Zukunft nur an solche Krieger-
vereine ertheilt werden,deren Statuten, in Uebereinstimmung
mit den Satzungen des Deutschen Kriegerbundes vom
14. Februar 1887, auch die Pflege, Bethätigung und
Stärkung der Liebe und Treue für Kaiser und Reich
ausdrücklich als Vereinszweck mit aufführen und daneben
die Bestimmung enthalten, daß bei den Verhandlungen
des Vereins jede Erörterung politischer und religiöser
Angelegenheiten auszuschließen ist.

Die gleiche Anforderung ist nach dem genannten
Ministerial-Erlaß fernerhin auch an die sich neubildenden
Kriegervereine zu stellen und denselben, sofern sie sich
nicht etwa auf die Veranstaltung von kriegerischen Leichen-
feiern für verstorbene Kameraden beschränken wollen, die
in der Allerhöchsten Ordre vom 22. Februar 1842 vor-
geschriebene polizeiliche Bestätigung nur dann zu ertheilen,
wenn sie die vorgedachten beiden Bestimmungen in ihre
Statuten aufnehmen.

Euer Hochwohlgeboren werden hiervon zur Nach-
achtung und weiteren Verfügung an die unterstellten
Polizei-Behörden in Kenntniß gesetzt.

Königlicher Regierungs-Präsident.
gez. oon Sünder.

Oels, den 8. Dezember 1888.
Vorstehende Verfügung bringe ich hierdurch zur

Kenntniß der Polizeibehörden des Kreises.
  

Nr. 407. Breslau, den 3. Dezember 1888.

Bekanntmachung.
Wir bringen hierdurch in Gemäßheit des § 13 der

Hinterlegungsordnung vom 14. März 1879 und Nr. 10
der Bestimmungen zur Ausführung derselben vom
29. Juli 1879 zur öffentlichen Kenntniß, daßfür das Kalender-
jahr 1889 in jedem Monate vier Tage festgesetzt worden
sind, an welchen in den Vormittagsstunden zwischen
10 bis 12 Uhr die Annahme zur Hinterlegung, die Aus-
zahlung hinterlegter Gelder, sowie die Herausgabe von
Werthpapieren und Kostbarkeiten stattfinden kann und zwar
ist grundsätzlich der Mittwoch als Hinterlegungstag an-
genommen, und hiervon nur dann abgewichen und ber
Sonnabend als solcher bestimmt worden, wenn der
Mittwoch entweder auf einen Festtag, auf den Kassen-
Revisions- oder den vorhergehenden Tag, auf den 1. oder
2. des Monates fällt oder die Zahl der für jeden Monat
in Aussicht genommenen vier Hinterlegungstage sonst
überschritten werden würde. Es sind hiernach für das Ka-
jahr 1889 als Hinterlegungstage bestimmt:

der 9., 16., 23., 30. Januar,
13., 20., 27.

20., 27.
20., 24.

8., 22., 29.
19., 26.

., Februar,

II 10., 20., 24.

März-,
April,
Mai,
Juni,
Juli,
August,
September,
October,

»

14., 21., 28.
21., 25.

9., 16., 23.
20., 27. November,

11. 21., 28. Dezember.

Königliche Regierung.
von Junrker.
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Nr. 408. Oels, den 7. Dezember 1888.

Es ist höheren Ortes die Wahrnehmung gemacht
worden, daß sich die auf die Verwaltung des Hochbau-
wesens bezüglichen Bestimmungen in mancher Beziehung
nicht als völlig ausreichend bezw. zweckentsprechend erwiesen
haben, auch ist es als besonderer Mangel empfunden
worden, daß die bezüglichen Bestimmungen den betheiligten
Beamten nicht übersichtlich geordnet zur Verfügung stehen.

Der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten hat
infolgedessen unter Benehmen mit den betreffenden Herren
Ressortministern und der KöniglichenOber-Rechnungskammer
Veranlassung genommen, eine Dienstanweisung für die
Königlichen Bauinspektoren der Hochbauverwaltung aus-
arbeiten zu lassen, in welcher die für erforderlich erachteten
neuen Vorschriften und die bereits bestehenden, — letztere
zum Theil entsprechend abgeändert und ergänzt und, soweit
deren Beibehaltung überhaupt angezeigt erschien — möglichst
zweckmäßig geordnet zusammengestellt sind.

Da die mit dem 1. Dezember d. J. in Kraft tretende
Dienstanweisung auch Bestimmungen über das Verhältniß
der Bauinspektoren zu den anderen Behörden und über
die Mitwirkung derselben bei den Kirchen- und Schulbauten
und bei den Geschäften der allgemeinen Landesverwaltung
enthält, so bringe ich die hierauf bezüglichen Bestimmungen
nachstehend zur öffentlichen Kenntniß.
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Dienstanweisung
für die Königlichen Bauinspektoren der Hochmu-

verwaltung.

C a p it el 3.
Verhältniß zu anderen Behörden und Beamten.

§9. Unmittelbaren Ersuchen um Erledigung technischer
Geschäfte haben die Baubeamten dann nachzukommen, wenn

nach dem pflichtmäßigen Ermessen der ersuchenden Behorde
Gefahr im Verzuge ist. . _

Ebenso sind zur Erleichterung des dienstlichen Ver-
kehrs die Landräthe ermächtigt, die Bauinspektoren in solchen
Angelegenheiten unmittelbar in Anspruch zunehmen, deren
Erledigung ein Verlassen ihres Wohnortes nicht erforderlich
macht. (Vergl. § 132 dies. Anw.)

Auch andere, mit der Erledigung der Geschäfte der
allgemeinen Landesverwaltung betraute Behörden (wie
Kreisausschüsse, Bezirksausschüsse, Polizeiperwaltungen)
sind befugt, die Bauinspektoren durch Vermittelung der
vorgesetzten Dienstbehörde heranzuziehen Nur in Ausnahme-
fällen, welche die vorgesetzten Dienstbehörden zu bezeichnen
haben, ist es gestattet, die Bauinspektoren für diese Ge-
schäfte unmittelbar in Anspruch zu nehmen. (Vergl.
§§ 120 bis 131 dies. Anw.)

Cap it el 20.
Mitwirkung der Bauinspektoren bei Bauten, bei
denen die Kirchen- oder Schulbehörden nur von

Oberaufsichtswegen betheiligt sind.
§ 126. Die Bauinspektoren sind verpflichtet, bei

Kirchen-, Pfarr- und Schulbauten, selbst in dem Falle,
daß der Staat mit Geldbeiträgen oder Naturalabgaben
nicht betheiligt ist, ohne besondere Entschädigung mitzuwirken,
wenn ihre Inanspruchnahme auf Grund des den Kirchen-
und Schulbehörden zustehenden Oberaussichtsrechtes sich
als nothwendig erweist.

§ 127. Die Anfertigung von generellen Entwürfen,
sowie von speciellen Bauplänen und Anschlägen, für die
Ausführung von Kirchen-, Pfarr- und Schulhäusern, bei
denen Fiseus mit Geldbeiträgen oder Naturalabgaben
nicht betheiligt ist, liegt den Bauinspektoren nicht ob.

Uebernimmt der Bauinspektor auf Ansuchen der Ge-
meinden dergleichen Entwurfs- und Veranschlagungsarbeiten,
so ist er berechtigt, dafür Gebühren zu beanspruchen.

§ 128. Hinsichtlich der geschäftlichen Behandlung
von Entwürfen zu Kirchen-, Pfarr- uud Schulbauten,
welche ohne staatliche Beitragsleistung lediglich auf Kosten
der betheiligten Gemeinden oder sonstigen Körperschaften
zur Ausführung kommen sollen, deren Prüfung daher nur
von Oberaufsichtswegen erfolgt, wird auf die Bestimmungen
im § 187 dieser Anweisung verwiesen.

(Sanfte! 21.
Mitwirkung der Bauinspektoren bei den

Geschäften der allgemeinen Landesverwaltung.
§ 129. Die Kreisausschüsse sind befugt, zur Erledigung

der ihnen durch die Kreisordnungen übertragenen, bezw.
noch weiterhin gesetzlich zu übertragenden Geschäfte der
allgemeinen Landesverwaltung, die Bauinspektoren durch
Vermittelung ihrer vorgesetzten Dienstbehörde als Sach-
verständige in Anspruch zu nehmen. Letztere wird die-
jenigen Angelegenheiten im Allgemeinen bezeichnen, in
welchen Ersuchen unmittelbar an die ihr untergebenen Bau-
inspektoren gerichtet werden dürfen.

 

 

 
Handelkskammern,

Soweit letztere für Verrichtungen, welche sie im all-
gemeinen staatlichen Interesse bisher im Auftrage ihrer
vorgesetzten Dienstbehörde zu vollziehen hatten, nunmehr
aber auf Ersuchen des Kreisausschusses vollziehen werden,
eine besondere Vergütung aus der Staatskasse nicht er-
halten haben, steht ihnen ein Anspruch hierauf auch gegen
den Kreis nicht zu. Jn Zweifelsfällen entscheidet hierüber
zunächst die vorgesetzte Dienstbehörde. Jn allen übrigen
Fällen haben die Bauinspektoren für Verrichtungen, welche
sie auf Ersuchen des Kreisausschusses vollziehen, Anspruch
aus Vergütung noch Maßgabe der darüber gültigen Be-
stimmungen.

§ 130. Jn gleicher Weise, wie den Kreisausschüssen
steht auch den Bezirksausschüssen die Befugniß zu, die
Bauinspektoren, zur Erledigung der ihnen obliegenden Ge-
schäfte der allgemeinen Landesverwaltung, durch Ver-
mittelung der vorgesetzten Dienstbehörde, heranzuziehen.
Die den technischen Beamten zustehenden Gebühren sind,
soweit sie nicht der unterliegenden Partei zur Last fallen,
aus der Staatskasse zu zahlen. (Vergl. hinsichtlich der
§§ 129 und 130, Min.-Erl. v. 9. Mai 1874; vergl. Anh.
S. 307.)

§ 131. Die Amtsvorsteher und Polizeiverwaltungen
sind in gleicher Weise wie die Kreisausschüsse und Bezirks-
ausschüsse für befugt zu erachten, zur Erledigung der
ihnen durch die Kreisordnungen übertragenen bezw. noch
weiter gesetzlich zu übertragenden Geschäfte der allgemeinen
Landesverwaltung, die Bauinspektoren durch Vermittlung
ihrer vorgesetzten Dienstbehörde in Anspruch zu nehmen.
Die genannten Beamten haben für die im allgemeinen
staatlichen Interesse von ihnen zu vollziehenden Ver-
richtungen der gedachten Art, für welche sie bisher eine
besondere Vergütung aus der Staatskasse nicht zu erhalten
hatten, auch die Gewährung einer solchen aus Communal-
mitteln nicht zu beanspruchen.

Dagegen erscheinen die Bauinspektoren nicht verpflichtet,
den Amtsvorstehern und städtischen Polizeiverwaltungen
für die von diesen zu ertheilende Bauerlaubniß unentgeltlich
ihren Beirath zu leihen. (Min.-Erl. v. 11. Dezember 1875;
Min.-Bl. S. 285.)

§ 132. Jn Betreff der unmittelbaren Inanspruch-
nahme der Bauinspektoren seitens der Landräthe wird ans
§ 9 dieser Anweisung verwiesen. Sofern erstere auf Er-
suchen eines Landrathes in Angelegenheiten der Baupolizei
thätig sind, steht ihnen, auch wenn bei diesen ein Privat-
interesse als betheiligt anzusehen ist, ein Anspruch auf
Zahlung von Tagegeldern und Reisekosten nicht zu. (Min.-
Erl. v. 30. Januar 1882; vergl. Anh. S. 372.)

Die Vorprüfung derjenigen Vorlagen, welche der
Unternehmer einer gewerblichen Anlage dem Concessions-
gesuche beizufügen hat, gehört zu den Dienstobliegenheiten
der Bauinspektoren, für welche Gebühren nicht zu bean-
sgruchen)sind. (Min.-Erl. v. 13. Juli 1888; vergl. Anh.

. 457.

Nr. 409. Breslau, den 1. Dezember 1888.
Nachdem die italienische Regierung seit dem

1. März d. J. auf Waaren französischer Herkunft erheblich
höhere Zollsätze in Anwendung bringt, als auf Waaren
deutscher Herkunft, ist zum Nachweis letzterer die Bei-
bringung von Ursprungszeugnissen erforderlich, welchevon den

oder den Handelskammern gleich-
stehenden Körperschasten, von den italienischen Consular-

 

 

 



beamten, von den Gemeindebehörden oder von den
heimischen Zollämtern ausgestellt werden können.

Der Herr Minister des Innern hat im Einverständ-
nisse mit den Herren Ministern für Handel und Gewerbe
und der Finanzen angeordnet, daß die Ausstellung der
fraglichen Ursprungszeugnisse durch die Gemeindebehörden
erfolge, da diese insbesondere besser, als die Zoll- und
Steuerbehörden in der Lage sein werden, sich über den
inländischen Ursprung der Waaren zu vergewissern.

Euer Hochwohlgeboren werden ersucht, die betreffen-
den Behörden gefälligst mit geeigneter Anweisung und
zwar, da die Sache eilbedürftig ist, alsbald zu versehen.

KgL Regierungs-Präsident.
von Juncken
Oels, den 5. Dezember 1888.

Vorstehende Verfügung bringe ich hierdurch zur
Kenntniß der Ortsbehörden des Kreises.

Nr. 410. O els, den 8. Dezember 1888.
Hierdurch bringe ich zur öffentlichen Kenntniß, daß

der Herr Ober-Präsident der Provinz Schlesien dem Vor-
stand der evangelischen Herberge für Dienstmädchen » Marcha-
stift« zu Breslau die Genehmigung ertheilt hat, im Laufe
des Jahres 1889 eine einmalige Sammlung milder Bei-
träge in Form einer Hauscollekte bei den bemittelteren
Haushaltungen des Regierungsbezirts Breslau zu ver-
anstalten.

Die Einsammlung hat im Kreise Oels in der ersten
Hälfte des Monats März stattzufinden, und haben sich
die von dem Vorstande mit der Einsammlung beauftragten
Personen durch Vorzeigung der diesbezüglichen Ge-
nehmigungsverfügung oder einer beglaubigten Abschrift der-
selben zu legitimiren.

 

 

Nr. 411. Oels, den 11. Dezember 1888.
Der Herr Ober-Präsident hat dem Vorstand des

Kleinkinder-Lehrerin-Seminars zu Breslau die Genehmigung
ertheilt, im Laufe des Jahres 1889 eine Sammlung
milder Beiträge in Form einer Hauseollecte bei den
bemittelteren Haushaltungen der Provinz Schlesien zu
veranstalten.

Die Einsammlung hat im Kreise Oels im Monat
Januar 1889 zu erfolgen, und haben sich die von dem
gedachten Vorstand mit der Sammlung beauftragten
-ser·onen durch Vorzeigung der betreffenden Genehmigungs-
-3ersügung oder einer beglaubigten Abschrift derselben zu
legitimiren.

   

    

 

Nr. 412. Breslau, den 30. November 1888.

Dem landwirthschaftlichen Verein zu Frankfurt a.-M.
ist Seitens des Herrn Ministers des Jnnern die Genehmigung
ertheilt worden, bei Gelegenheit der im April und Oktober
nächsten Jahres daselbst stattfindenden beiden Pferdemärkte
je eine öffentliche Verloosung von Equipagen, Pferden,
Pferdegeschirren 2c.‚ zu welcher je 40000 Loose zu je  
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3 Mark ausgegeben werden dürfen, zu veranstalten und
die betreffenden Loose im ganzen Bereiche der Monarchie
zu vertreiben;

Königlicher Regierungs-Präsident
J. V.: Dr. von Strauß.

Oels, den 5.. Dezember 1888.}
Personal -Chromk.

Etnannt: der Bauergutsbesitzer Robert Fiebich zu
Prietzen zum Standesbeamten-Stellvertreter
des Standesamtsbezirkes Prietzen.

Der Königliche Landrath.
von Kardorfs.

 

Nr. 413.

 

B. Bekanntmachungen anderer Behörden.
Oels, den 4. Dezember 1888.

Steckbrief.
PaulGegen den unten beschriebenen Arbeiter

Hanisch aus Festenberg, welcher sich verborgen hält, ist
die Untersuchungshaft wegen Diebstahls im strafbaren
Rückfalle verhängt.

Es wird ersucht, denselben zu verhaften und in das
Gerichts-Gefängniß zu Oels abzuliefern.

Der Erste Staatsanwalt
Beschreibung. Alter: 28 Jahre; Größe:1,67 m;

Statut: kräftig; Haare: blond; Stirn: hoch ; Bart: blonder
Schnurrbart; Augenbrauen: blond; Augen: grau; Nase:
gewöhnlich; Mund: gewöhnlich; Zähne: defekt; Kinn:
oval; Gesicht: länglich; Sprache: deutsch.

vOels den »7. Dezember 1888.

Steckbriefs-Erledigung.
Der hinter dem Arbeiter Otto Fischer aus Bern-

stadt, auch Gustav Fischer genannt, am 20. Oktober
1888 diesseits erlassene Steckbrief ist erledigt.

Der Erste Staatsanwalt

Oels, den 8. Dezember 1888.
Steckbrief.

Gegen den unten beschriebenen Bäckergesellen Robert
Flache aus Zucklau, welcher flüchtig ist und sich ver-
borgen hält, ist die Untersuchungshaft wegen Diebstahls
verhängt.

Es wird ersucht, denselben zu verhaften und in das
Gerichts-Gefängniß zu Oels abzuliefern.

Königliche Staatsanwaltschaft.
Beschreibung. Alter: 37 Jahre; Größe; 1,62 m;

Statut: mittel; Haare: schwarz; Stirn: frei; Bart:
schwarzer Schnurrbart; Augenbrauen: schwarz; Augen:
braun; Nase: gewöhnlich; Mund: gewöhnlich; Zähne:
gesund; Kinn: spitz; Gesicht: länglich; Gesichtsfarbe: blaß;
Sprache: deutsch; Bekleidung: graubraunes Jaquett und
Hose, schwarzen, kleinen, runden Hut.

   

 

Nebst einer Bei-lage



 

 

 

Die Debatte über die Alters- nnd Invaliden-
Versicherung

Die erste Berathung des Alters- und Invalidenver-
sicherungsgesetzes im Reichstage hat zu dem Ergebniß ge-
führt, daß —- weiin man von dem kleinen Häufllein der
Socialdemokraten und der freisinnigen Demokraten absieht
—- eine vollständige Uebereinstimmung über das Ziel iund
über das der Vorlage zu Grunde liegende Zwangsver-
sicherungsprineip besteht, daß aber im Einzelnen die An-
sichten über den vorgeschlagenen Weg, der zu jenem Ziele
führen soll, erheblich auseinander gehen. Aber man muß
anerkennen, daß die Meinungsverschiedenheiten im Ganzen
weniger auf den Fraktionseiser und auf das Bedürfniß,
jedem von der Regierung ausgehenden Vorschlage Gegen-
verschläge gegenüber zu stellen, als vielmehr auf die große
in der Sache selbst liegende Schwierigkeit und aus den
Mangel an praktischer Erfahrung auf diesem Gebiete zu-
rückzuführen sind.

Wir übergehen an dieser Stelle die vielerseits ge-
äußerten Wünsche wegen Erhöhung der Rente, wegen
Einführung der Versicherung auch für den Fall vorüber-
gehender Erwerbsunsähigkeit, wegen Rückzahlung der ge-
zahlten Beiträge an Mädchen im Falle der Verheirathung,
wegen Herabsetzung der Altersgrenze, wegen Verkürzung
der Karenzzeit, wegen Einführung einer Wittwen- und
Waisenversorgung Alle diese Wünsche machen sicherlich
dem guten Herzen derer, welche sie vertreten, alle Ehre,
ihre Erfüllung aber würde die ganze Grundlage des Ent-
wurfs über den Haufen werfen und die Erreichuiig des
Zieles noch weiter hinausschieben. Man kann es als
selbstverständlich ansehen — und die Begründung des
Entwurfs bestätigt es, ——- daß die Regierung auch ihrer-
seits all das Wünschenswerthe wohl erwogen, aber bei
der Frage, wie es sich praktisch erfüllen und verwirklichen
ließe, sich gezwungen gesehen hat, sich Beschränkungen auf-
zuerlegen. Wer jetzt im Reichstage alle jene schönen
Wünsche vernommen hat, könnte leicht den Eindruck ge-
winnen, als ob die Regierung hartherzig gewesen oder
sich Vernachlässigungen habe zu Schulden kommen lassen.
Aber hiervon kann keine Rede sein: nur die Nothwendig-
keit, etwas Durchführbares, wenn auch noch immer nicht
ganz Vollkommenes fertig zu stellen, hat dazu geführt,
alles das auszuscheiden, was im Reichstage jetzt vermißt
worden ist. Wir zweifeln nicht, daß weitere gründliche
Berathungen in der erivählten Reichstagseommission zu
denselben praktischen Schlußfolgerungen führen werden.
Sollte sich die Unmöglichkeit der Erfüllung jener Wünsche
herausstellen, so wird der Reichstag gewiß des Spruches
eingedenk sein, daß das Bessere der Feind des Guten ist.
. Von diesen mehr oder weniger humanen Wünschen
ist zu trennen die Kritik, welche an der zur Erfüllung
der Zwecke des Entwurfs vorgeschlagenen Organisation
geübt worden ist. Der Redner der Nationalliberalen
will ‚an Stelle der bundesstaatlichen oder territorialen
Versicherungsanstalten eine Reichsversicherungsanstalt ge-
setzt wissen, welche einer nach den verschiedenen Gebieten
verschiedenen Ausbildung des Versicherungswesens vor-
beugen und den Arbeitern das Bewußtsein, von Reichs-
wegen geschützt zu sein, erhalten soll. Hiergegen hat
bereits der Staatssekretär v. Boetticher den Einwand er-
hoben, daß eine solche Anstalt entweder eine ungeheure
Zahl von Reichsbeamten in allen Theilen des Reichs

Beilage zu Nr. 51 des Oelfer Kreisblattes.
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nothwendig machen würde oder die bundesstaatlichen Beamten
für die Besorgung der Lokalgeschäfte heranziehen müßte; das
erstere würde zu kostspielig sein, das letztere gewiß auf Wider-
stand stoßen. Auf der anderen Seite hat der Redner des
Eentrums auf den ursprünglichen Vorschlag der Heran-
ziehung der Berussgenossenschaften als Träger der Ver-
sicherung, an Stelle der Communalverbände zurückgegriffen.
Jndeß wenn dieser Gedanke von den verbündeten Re-
gierungeii fallen gelassen worden, so geschah es, weil sie
sich überzeugten, daß die berufe-genossenschaftliche Ver-
sicherung wohl durch die Natur der Unfälle, die eben in
den verschiedenen Beruer und Betrieben verschiedene sind,
nicht aber durch die mit den natürlichen Lebensbedingungen
in engstem Zusammenhang stehenden gleichmäßigen Folgen
von Gebrechlichkeit und Alter bedingt ist, überdies bisher
doch nur ein Theil der Arbeiter in der berufsgenossen-
schaftlichen Organisation untergebracht ist. Weiter erklärte
sich der Redner des Eentrums entschieden gegen den
Reichszuschuß als eine Art ,,communistischen« Princips.
Wie aber ohne Reichszuschuß die Mittel zur Bezahlung
der versicherten Renten, zumal wenn sie noch erhöht
werden sollen, aufgebrachtj werden können, ist völlig un-
klar: jedenfalls würde man der Industrie eine noch ver-
stärkte Belastung nicht zumuthen können. Daß ferner
auch von derselben Seite das Markensystem und das
Quittungsbuch angefochtcm das Umlageversahren an
Stelle des Deckungsverfahrens empfohlen, von anderer
Seite neben den Ortsklassen auch die Eintheilung der
Beiträge und Renten nach Lohnklassen besürwortet wurde,
erwähnen wir hier nur der Vollständigkeit halber.

Die hervorgetretenen Gegensätze und Meinungsver-
schiedenheiten werden sich hoffentlich bei der weiteren Be-
rathung ausgleichen, zumal sie doch auf demselben Boden
des Zwangsversicherungsprincips stehen, gegen welches
allein von freisinniger Seite wieder die berühmte »Selbst-
hilfe« ausgespielt wurde! Ueber diese ist aber schon längst
der Stab gebrochen, — das hat der Verlauf der Debatte
außer Zweifel gestellt.

Das Wetfzbnch über den Ausstand in Oftafrtka,
welches der Reichskanzler am Sonnabend dein Reichstag
vorgelegt hat, liefert ein erschöpfendes Bild über die Vor-
gänge in Ostafrika einerseits und über die diplomatischen
Verhandlungen andererseits, welche gemeinsame Maßregeln
gegen den Sklavenhandel bezwecken.

Erinnern wir zunächst an den äußeren Hergang.
Am 28. April 1888 kam der Vertrag zwischen der deutsch-
ostafrikanischen Gesellschaft und dem Sultan von Zanzibar
Chalifa zu Stande, durch den sich letzterer verpflichtete,
die Verwaltung des der deutschen Jnteressensphäre vor-
liegenden Küstenstreifens vom Umbafluß bis zur portu-
giesischen Grenze am 15. August 1888 oder zu einem
späteren von der Gesellschaft zu wählenden Termine
dieser zu übertragen. Der Versuch der letzteren, durch
ein Zusammenwirken mit dein Sultan sich in dem Küsten-
gebiete festzusetzen, scheiterte; von den Stationen konnten
nur Bagamoyo und Dar-es-Salam gehalten werden, in
den übrigen Küstenorten, namentlich den füdlichen Häsen
Lindi, Mikindani und Kilwa, und in den nördlichen
Pangani und Tanga, behauptete sich, zum Theil unter
großem Zudrang aus den Hinterländern, die aufständische
Bewegung.

 



Die Ursachen des Aufstandes lagen vornehmlich in
der Sorge des arabischen Elements, welches den Handel
bisher neben dem eingewanderten indischen Elemente be-
herrscht hatte, sein Monopol zu verlieren; viele einfluß-
reiche Dorfälteste (Jumbe’s) fürchteten von der deutschen
Verwaltung eine Minderung ihrer Macht; einzelne wie
der Häuptling Buschiri in Pangani, wollten die Gelegen-
heit benutzen, um selbständige Herrschaften zu gründen, und
besonders die Bewegung im südlichen Theile, in dessen
Häer der unter französischer Flagge betriebene Sklaven-
handel blüht, bekam Hilfe aus dem Hinterlande, wo die
großen arabischen Stlavenjäger ihren Sitz haben. Nach
dem im Weißbnche mitgetheilten Briefe des Kardinals
Lavigerie vom 24. August befindet sich ein Hauptsklaven-
markt in Ujiji am Tanganjikasee in dem Gebiete, welches
zur deutschen Zone gehört. Zur Eindämmung des Auf-
standes fehlten sowohl dem Sultan als der Gesellschaft
die nöthigen Machtmittel Der Sultan Chalifa besitzt
nicht den gleichen Einfluß wie sein Vorgänger Bargasch,
und die kurze Zeit seiner Regierung hat genügt, um den
Arabern die Ueberzeugung zu verschaffen, daß sie nichts
von dem jetzigen Sultan zu fürchten haben. Auf der
anderen Seite erwiesen sich nach dem Urtheile des
Dr. Michahelles die Vorbereitungen der ostafrikanischen
Gesellschaft zur Beschaffung eigener Machtmittel als ganz
ungenügend, es waren nicht einmal genug Gewehre vor-
handen, um die Polizeimannschaften der Bezirkschefs zu
bewaffnen, der einzige Dampfer der Gesellschaft war zu
klein und zu schwach für die Anforderungen, kurz es fehlte
an dem Nothwendigsten. Trotzdem wollte sie die ganze
450 Seemeilen lange Küste auf ein Mal in Betrieb
nehmen und statt jenen Mangel durch Umsicht auszu-
gleichen, verfiel sie in den Fehler, mit übertriebener
Energie aufzutreten Das zeigte sich namentlich darin,
daß sie auf der Hissuug ihrer Flagge neben der Sultans-
flagge bestand, wodurch die ersten Streitigkeiten herauf-
beschworen und die Autorität des Sultans unnöthiger-
weise herabgedrückt wurde.

Fürst Bismarck hat in einem Erlaß vom 6. Oktober,
dem wichtigsten Schriftstücke des Weißbuchs, darauf hin-
gewiesen, daß das Verfahren der Gesellschaft weder ge-
boten noch rathsam war. Geboten war es nicht, da im
Gegentheil nach dem Vertrage die Verwaltung im Namen
und unter der Flagge des Sultans geschehen sollte; rath-
sam war es nicht, weil die Gesellschaft vielmehr den auf
Gemeinsamkeit der Abstammung und des Glaubens be-
ruhenden Einfluß des Sultans für sich hätte nutzbar
machen sollen.

i

 

» Dieser Standpunkt beweist, daß die deutsche Re-
gierung wie überhaupr so auch dem Sultan von Zanzibar
gegenüber bei Verfolgung der Colonialpolitik ein streng
rechtliches Vorgehen beobachtet. Bei den gegen den Auf-
stand zu ergreifenden Mitteln handelte es sich daher auch
um zweierlei, die Autorität des Sultans zu stützen und
der Agitation des fanatifchen und fremdenfeindlichen
arabischen Elements entgegenzutreten. Jn beiden Be-
ziehungen lief mit dem deutschen Interesse das englische
parallel; außerdem konnte zur Unterdrückung des Sklaven-
handels auf Grund der Congoakte die Mitwirkung aller
an dieser Akte betheiligten Mächte beansprucht werden.
Unschwer kam mit dem englischen Cabinet das Ablommen
über die deutsch-englische Küstenblokade zu Stande, deren
Durchführung von anderen Mächten unterstützt wird.
Was weiter zur Beruhigung der Verhältnisse in Deutsch-
ostafrika und zur vBefestigung des deutschen Ein-
flusses geschehen soll, darüber schweben die Erwägungen
noch. Dr. Michahelles hat eine Expedition in das
Hinterland empfohlen, ebenso befürwortet Cardinal La-
vigerie militärisches Einschreiten zur Entwaffnung der an
der Spitze der sklavenräuberischen Banden stehenden
Araber. Dabei würden freilich manche Opfer an Geld
und Menschenleben erforderlich fein. An der Küste wird
aber jedensfalls eine wirksame Truppen- und Polizeimacht
eingerichtet werden müssen, und es bleibt zunächst fraglich,wie
dabei die Aufgaben und Leistungen des Sultans der
deutsch-ostafrikanischen Gesellschaft und der Reichsregierung
zu vertheilen sind. Der Reichstag wird sich in Kürze
mit diesen Dingen befassen.

 

Das Weihnachtsfest naht wieder; die Herzen aller Menschen,
zumal die der Kinder, schlagen dem Feste erwartungsvoll entgegen
und die der Eltern nach den Zeiten zurück, als ihnen selbst das
gleiche Gefühl innewohnte. Ein eigenthiinilich beseligender Dust
dringt durch das Zimmer, in welchem der Weihnachtsbaum steht.
Geschmückt, im vollen Lichterglanze, behangen ‚mit prächtigen
Süßigkeiten: Hunderte verschiedene Vögel, Sterne, Blumen aus
Zucker zieren buntfarbig den Christbaum, und alle diese Sachen,
ohne welche kein Weihnachtsbaum zu denken ist, bringt in voll-
kommenster Ausführung die Firma Hugo Wiese, Dresden,
Kaulbachstrsaße, zum Versand. Für 3 Mark eirea 440 Stück
in einer Kiste (Kiste und Verpackung wird nicht berechnet) kann
Jedermann, Wiederverkäufer oder Privatmann, sich schicken
lassen und wird sicher sehr zufrieden fein. Jn vorigem Jahre hat
das Versand-Geschäft von Hugo Wiese in Dresden über
170170 solcher Kisten verschickt und viele Anerkennungsschreiben
darüber erhalten.



Kirchliche Nachrichten.
Am 3. Roms-Sonntage
predigen in der Schloßkirche:

Frühpredigt 61/2 Uhr: Herr Propst Thielmann.
Amtspredigt 9 Uhr: Herr Superintendenl Ueber-

schät
Nachnkittagspredigt 11/.2 Uhr: Herr Diakonus

, Biehler.
Beichte sriih 1/29 Uhr: Herr Diakonus Biehler.
Montag, den 17. Dezember, Abends 7 Uhr, Bibel-

stunde: Herr Diakonus Biehler.

Wochenpredigt :
Donnerstag, den 20. Dezember,

Herr Diakonus Biehler
Amtswoche: Herr Diakonus Biehler.

früh 81/2 Uhr:

Der Maurer Theodor Gottfried
Ernst Jung. alias Titze, am 25. Juni 1850
in Klein-Schönwald, Kreis Groß-Warten-
berg, geboren, und zuletzt in Bukowiutke,
Kreis Oels, wohnhaft, wird beschuldigi, als
beurlaubter Wehrmann der Landwehr ohne

. ständer

Vorschusz-Verein zu Oels,
Eingetragene Genossenschaft

Die dies-jährigen Zinsen für Spareinlagen werden in der Zeit vom 15. bis
Incl. 24. d. Mis. in unserem Geschäftslokal während der Amtsstundeu ausgezahlt.

Der Vorstand.

Als passende Weihnachtsgesehenke
in Holzschniliereien 111111 6811011111111,

wie: Albumtiskhe, Rauchtisehe, Nauchseroices, Cigarrenschriinke, Stiefelzieher,
Spucknäpse, Stock- und Schirmständer, Zeitungsmappem Couvertbehiilter,
Correspondenzkartenständer, Bücher-Eingewei, Notenitiiuder, Photographie-

und Rahmen, Bilderrahmen, WaiidsConsols, Staubtuchkaften,
Erkbretter, 5311111119111111,131111111111,2a1d1e11=6111111b5111gm »intenwischer, Sessel
Nitschen, stumme Diener, Butterglocken, Fidibus-, Aschen-, und Knäuelbeeher,
’Garnwinden, Bürstenhalter, Bürstenkasten, Uhrhalter, Uhrstiinder, Streich
holzbehälter, Kartenpressen, Löseljrollen, Schreibzeuge, Garderobenz Handtueh-
nnd Sehliisselhalter, Zahnbiirstenhalter, Theeunterscilze, Thal-retten Roll-

—
- Erlaubniß ausgewandert zu sein, Ueber-

tretung gegen § 360 Nr. 3 des Straf-
gesetzbuchs.

Derselbe wird aus Anordnung des König-
lichen Amtsgerichts hierselbst auf

Tabletts, Serviettenbiiuder, Gewiirzsehriinke, Hausapotheken, Sehliisselsehriinke,
Spiegel-Toiletten, Visitenkartenstiinder, f’i1azteritoeke Karten-, Cigarrcn-,
Tabak-, Zucker-, Ther-, Komm-, Handschuh-, Sehmuek- und Nähkasten
empfiehlt bei bedeutender Auswahl 111 neuesten Musteru den 9. Wiärz 1889,

Vormittags 9 Uhr,
vor das Königliche Schöffengericht zu Oels
zur Hauptverhondlung geladen.

Bei unentschuldigtem Ausbleiben wird
derselbe auf Grund der nach § 472 der
Strafprozeßordnung von dem Königlichen
Bezirks-Kommende zu Oels unter dem
22. Juli 1888 ausgestellten Erklärung
verurtheilt werden.

Oe"ls, den 5. Dezember 1888.
Meiji«-Eisi-

«-Gerichtsschreiber des Königl. Amtsgerichts

Tilgt-allerwegsMeilinailitggesnrni
empfehlen sich die Bildnisse des hochseligeu

Kaisers Wilhelm Kaisers skzriedrieh und
unseres jetzt regierenden Kaisers Wilhelm II
aus dem Verlage von Franz Hanfstaengl
zu folgenden Preisen:

 
 

(51111111an111 50 Mark,
Farsimile 27 ,,
Imperial 15 ,,
Royal 6 ,,
„11111111. . 3 ,, ‑
(11111111111. . 1 „
Kaiserformat mit Goldrand 3 ,,
Panelformat . 4 „

zu beziehen durch.

GarlFeder,
Buch- und Papierhandlung, Oels iXSchl.,
Ring Nr. 20, Eingang Breslauerstraße.

1500 2500 Thaler
werden auf ein Landgut im Wartenberger
Kreise sofort zu eediren ges.ucht Gefällige
Offerten unter 112.35, Festenbergpostlagernd.

 

  

Oels „Liebeskind.
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Tiniginge 11115111111 13-11111
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K111ebner-
meister,   

OTosse BÖhrseite,
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i empfiehlt: .

l Herren-Nerzpelze . von 40 3:,111: 1mDamen-Pelz-Jucken. von 16131111". an

; werten:Geh-u.Neise- Futsfäcke ------ » - 2 -- »
l pclze ....... » 25 H äoålosje "1111310111)! von Da-

-— Comptoir-, Haus- u. MM - Pelz-(55111111:‚ gagb:%clstbäe » 10 „ » turen in Zobcl Und

» P«111 rder, Ner -, Juni-s-Herren-Schlafpelze. » 12 „ „ ‚ P ,
i und Jliis- iusfen. . » .1 „ „Abreise-Netze ijir Kut- 1 Q S- D 111€» ,

siher und Diener . . » 15 » » Ufiääqä}...fdw)r11{1fmü)’ 5
» » II

' EINan Damcnpclz- » ;Waschbiir- und Scheitel-
illantel . . . . . . „ 1633„ „ ) 1111en:IT‘1111e11 ‘ « » 21/2" »

Thkater-, Ball-»und ·z)s.h-, sb‘i1cxm:,i111. Stunks- .1
: HoneDrbNadnmntel unggemststUfch » IV » »
- 1111: i) amen in ver- Iag - 11mm » - 2 » »

‘g schiedenen Farben und 'Slinber:Garuituren. » 1 » »
; Musiein ...... 10 „ „ Pelz-TMpiche ..- „

 

Schlittendecken und verschiedene Pelzniiitzem Gleichzeitig empfehle mein reich-
liultiges Lager moderner Herren- und Damen-Pelzhezugftoffe. Umarbei-
tnngen nnd Modernisirungen aller Pelz-Gegenstände, wenn dieselben auch
nicht von mir gekauft sind, werden in meiner eigenen Werkstatt am billigsten
und reellsten ausgeführt Auswahl-Sendungen bereitwilligst. Bei Be-
stellungen von Herren-Pelzen bitte als Maafz die Rückenbreite und Aermellänge,
bei Damenpelzen eine Kleidertaille Bei5u1üqcn, wo ich alsdann die Garantie für
gut passend übernehme-. Ausführlichem illustrirten Katalog, sowie Stoff-

proben veriende ich gratis und franco.
ExtrukBestellungenwerden innerhalb l2 Stunden prompt ausgefuhrt.

Nechnungssormulare
empfiehlt die Hosbuchdruckerei von A. Ludwig in Oels.
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‚3111mterbaltenbenäefigefcbenfen'
empfehle meine außerordentlich reichhaltige Auswahl von

Gesellschafts-: nnd SelbstvesttjMeinung-Spielen
als-: Ventfches Kaiserspieh bayrische Könige-schlossen Reise durch Deutschland,

Spielkalseten, Stimme, pass, Beginne, Lotto in mannigmltigenAuss
führungen (wie Bilder-, Bluinen-,.thureu—,Briefmarlien-,Geographisches,
Uatitrhiftorischeg, Kln en-Lotto), Glocke und hinunter, V·elociped-wett-
rennen, wettrndern, atrosenlust, Kreuz und Halbinond, Um den (Kongo,
Die Tage des Stalins, Hans Sacle und die Meisterfmgeix In lJolJen
Lüften, Kleine Hangfrauen, Die woeljentage, Glule anf, Der Zigeuner-
baten Kriegsspieh Halt —- wer da, Scherzliafteg »Frage und Antwortspieh
Kirum Warum, Stummer peter, herb-v, Kegel-, Angel-, Grillen-,
Bitten, Zauberspiele, Spiel-Magazine, Go Bang, Terno, Roulet,
Zimmer-Gemach anngeratlje, Cinoli oder Stoßlialjn Panorama,
Laterna magira, extra Bilder für Laterne magira, Uebelbilder-2lppcxrate,
Druckereien, Reihen-Maschinen, BriejmarliensKlbums, »Erbengrader,
Treppenganliler, Ringkäinpfer, Theater, Kugel-, enorme, parquet-,
‚Nahrung Lese- und Buchstaben-, Ciibus-Bufamntenfetz-Sptel, Erstlings-
bau, Stein- und heldenhaften, J’röbrle Kindergarten,» Jiarbftift-
zeichnen, Kugstechen und Jlugmiljen, korliarlzettenz Stabchenleaein
Die lileine Blumenmacherim Putzmacheritn Sticherun Ualjschule, Arbeitg-
lkaltrhen zu Speis-, Stoff-, „filigrane, Mittel-, perlein Tapisseriessrbectein
.flriß- oder wunderlmiiule, Bilderbiicher, Tuschlmsten, Jllizteljlnlder,
Harniouiliao, Musik-Dosen Geigen, Zithern, Handwerliskasten, Reiß-enge,
Laubsageliasten nebst Vorlageu und Krbeits-iltensilien.

Oels. G. Liebeskind.

Futter-nein ' 
offerircn

Oels. Neugebaur G Winke.
Lager: Bahnhof Oels,Bohrau, Sibyllenort, Darre Rathe.

Jedes Quantum gerästetcn und ungeröfteten

Stengelflachs
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iebe
und größte Auswahl von

Jugendschriften, Bilder-
Büchsen, Klassikern, Koch-
biichch Gefang- und Gebet-
bäichcrm Kalendern, Atlanten,
Coursbiichern, Schulbüehern

in dauerhaftesteu Ei1«ibänden,

Briefftellcrn, Wörterbüehern,
Lexikons,Bibeln,Teftamenten,

Kasfetten, Coutobiichern,
Couverts, Stahlfedern,

Gratulationskarten, Pathen-
brieer, Schreibheften,

Cauzlei- u. Conceptpapieren,
Seidentpapiercn,Federhnltern,

Bleilstiftem Spielknrtem
Schiefertafeln,Poesie-Albums

Siegellacken, flimmert,
Bilderbogen, Reliefs, Post-

papieren ec.
findet man unstreitig in der

ste

 

f" Buch- Ei. dännäeri’juuuiuug
ry’ des

Heinrich Tilgner.
Strurrquittnngehüdjrw

höchst praktisch für jedes Gemeindemitglied,

 

sp sind für 20 Pf. pro Stück in der Hof-
—. »:«»»-., buchdruckerei von A. Ludwig in Oels
s« · stets zu haben.
 

w Los-is Wes-um sen Ein freundliches-, gut möblirtes Zimmer
ist zu vermiethen
Breslauer Thor-Straße Nr 1, O Treppen.H

 Namslau.
Bitte um Offerten.
 

 

  
nach Vorschrift des Geb. Hofrath Prof. Dr. Harless in Bonn,

sind eine Specialität, welche seit 50 Jahren in der ganzen Welt Millionen Menschen --

bei katarrhalischen Hals— und Brust—Beschwerden, bei Husten, Heiserkeit etc. ..
Linderung und Hülfe gebracht haben. «

Sie können bei Erkältungen, Husten und Heiserkeit nicht warm genug sz
empfohlen werden, indem sie diese lästigen Unpässlichkeiten rasch lindern und
einer Verschlimmerung vorbeugen. Vorräthig in allen Orten.

Ghrisibaum-Confeei!
(delieat im Geschmack u. reizende Neu-

heiten für den Weihnachtsbaum)

l Kiste enthält ca. 440 Stüclg, versende
gegenMS Mark-W Nachnahme.
Kiste und Verpackung berechne nicht.

Wiederverkäufern sehr empfohlen.
Hugo Wiese, Dresden, Kaulbachstr. 33. I.

Marktprets der Stadt Oels
vom 8. Dezember 1888.  -

l" Z

.\'‚

Weizen,weiß,. . 18 — 17 80 17'50
„ gelb‚. . . 17 80 17 60 17 30

· Roggen ...... 15 20 15 —— 14 80
Gerste ...... l4 — 13 —- 12 --
afer ....... 12 80 12 60 12 2€"
artoffeln ..... 3 —- 2 50 2 —-


